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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1971

Norm

FinStrG §38 lita

FinStrG §53

StPO §10 B

StPO §281 Z9 lita

Rechtssatz

Wer sich gegen die Annahme der gewerbsmäßigen Begehung des Schmuggels wendet, macht der Sache nach eine

Nichtigkeit des betre;enden Schuldspruches nach dem § 281 Z 9 lit a StPO und nicht nach § 281 Abs 1 Z 10 StPO

geltend, wenn die Zuständigkeit des Gerichtes zur Ahndung des Finanzvergehens zufolge der sich nur auf 21.772

Schilling belaufenden Abgabenverkürzung und des sohin fünfzigtausend Schilling nicht übersteigenden

strafbestimmenden Wertbetrages nur auf der gewerbsmäßigen Begehung des Schmuggels durch den Angeklagten

beruht (§§ 55 Abs 1 lit b, Abs 2 lit a und Abs 7 FinStrG), bei deren Wegfall die Finanzstraftat überhaupt keine zur

Zuständigkeit der Gerichte gehörige strafbare Handlung begründen würde.
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